
Betreff:

hier:

Gemeinde:

Bekanntmachung

Gemeindeverbindungsstraße "Am Schlott",
FINr. 632, 667/1, Gemarkung Taimering

Einziehung

Riekofen

Landkreis: Regensburg

Regierungsbezirk: Oberpfalz

Die genannte Verkehrsfläche wird mit Wirkung vom 01. 07. 2026 eingezogen.

Begründung: Die Gemeindeverbindungsstraße verliert durch den Abbruch der
Brücke über die Bahnlinie Obertraubling - Passau in Teilen Ihre
Verkehrsbedeutung und wird daher in Teilen eingezogen.

Die Gemeindeverbindungsstraße "Am Schlott" mit den FI. Nr. 632 und 667/1, Gmkg.
Taimering, wird in Teilen mit einer Länge von 0, 275 km mit Wirkung vom 01. 07. 2026
als Gemeindeverbindungsstraße eingezogen.
Die eingezogene Strecke beginnt an der nordöstlichen Ecke der FI. Nr. 647, Gmkg.
Taimering, (km 0, 480) und endet an der nordöstlichen Ecke der FINr. 681/1, Gmkg.
Taimering, (km 0, 755).
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Riekofen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei
dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Regensburg
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts
erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Sünching, den 14.04.2026

IQ n ̂ ,

J. Schiller
Erster Bürgermeister ^
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Geobasisdaten ̂ > Bayerische Vermessungsverwaltung
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachwcis nicht geeignet
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